
DIE ERSTE TRIATHLON SCHWIMMSCHULE 

 

Stand Dezember 2010  Seite 1 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§ 1. Allgemeines  
Gegenstand des Vertrages ist die Durchführung von Schwimmkursen für Athleten/Athletinnen. 

Die Anzahl der Kurstermine beträgt 8 Einheiten, sofern nichts Anderes vereinbart wurde. 

Danach ist der Vertrag beendet.  

Die Dauer einer Kurseinheit ist mit 55 Minuten festgelegt, ausgenommen Sondervereinbarungen. 

Die Gruppengröße ist mit maximal vier Kursteilnehmern und minimal zwei Kursteilnehmern 

festgelegt. 

Es werden sämtliche Schwimmhilfen vom Veranstalter zur Verfügung gestellt und bleiben auch 

im Eigentum des Veranstalters.  

Sollten Teile des Vertrages unwirksam oder nichtig sein, so bleiben die restlichen Bestimmungen 

hiervon unberührt. 

§ 2. Anmeldung  
Die schriftliche Anmeldung bringt dem/der Athleten/Athletin eine Buchung in dem jeweiligen 

Kursblock. Die Bezahlung des Beitrages muss bis spätestens eine Woche vor Beginn des 

jeweiligen Kurses erfolgen. Mit der Einzahlung des Beitrages und unserer Teilnahmebestätigung 

ist die Anmeldung verbindlich. Die zugrundeliegenden Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen 

zur Einsicht auf der Homepage www.all-gebra.at vor. 

 

Im Fall der Verhinderung einer Kurseinheit durch z.B. Krankheit der Kursleitung oder andere 

nicht vorhersehbare Ereignisse wird ein Ersatztermin angeboten. Weiterführende Ansprüche 

bestehen nicht! 

Bei Nichtdurchführung eines gesamten Schwimmblocks bei weniger als 2 Personen erhält der/die 

AthletIn einen Gutschein über den Gesamtbetrag, der Sie berechtigt ein beliebiges Angebot von 

DER ERSTEN TRIATHLONSCHULE zu konsumieren oder auf Wunsch überweisen wir auch den 

bezahlten Betrag auf das Konto des/der AtlethIn retour. Weiterführende Ansprüche bestehen 

nicht! 

§ 3. Preise 
Der Kursbeitrag beinhaltet 20% Umsatzsteuer, muss zu Kursbeginn voll bezahlt sein und 

versteht sich inklusive Badeeintritt.  

Sämtliche Preisangaben verstehen sich pro Person, falls dies nicht anderes angegeben wird. 

§ 4. Nichtinanspruchnahme von Leistungen 
Nimmt die Teilnehmerin, der Teilnehmer aus welchen Gründen auch immer, die Leistungen nicht 

in Anspruch, so besteht kein Anspruch auf eine Rückerstattung.  

Bei versäumten Schwimmeinheiten besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Preises oder 

einer alequoten Rückerstattung des Preises. 

§ 5. Rücktritt des Kunden / Stornos: 
Bei Austritt aus dem laufenden Kursbetrieb wird grundsätzlich kein Kursbeitrag 

zurückerstattet.  

Falls ein angemeldeter Kursteilnehmer aus irgendwelchen Gründen den Kurs nicht beginnen kann, 

ist aber die Übertragung an eine dritte Person mit ähnlichem Können kostenfrei möglich.  

http://www.all-gebra.at/
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§ 6. Gesundheit 
Jeder Kursteilnehmer muss bei Antritt des Kurses sportgesund sein und ist für die Überprüfung 

der körperlichen Eignung selbst verantwortlich. 

Wir verlangen keine ärztliche Bescheinigung, aber setzen eine Untersuchung vor Kursbeginn 

voraus, die eine Teilnahme attestiert. 

Bei einer Entzündung von Augen, Hals, Nase oder Ohren, Durchfall, ansteckenden Krankheiten, 

Fieber und nach Impfungen wird empfohlen die Schwimmeinheit nicht wahrzunehmen. 

§ 7. Haftung 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. 

§ 8. Datenschutz & Internet 

Die auf der Anmeldung angegebenen Daten werden für betriebsinterne Zwecke in der EDV 

gespeichert. Wir versichern sie keinem Dritten zugänglich zu machen.  

Das Filmen und Fotografieren im Schwimmbad muss vorher mit uns und den Kursteilnehmern 

abgesprochen werden.  


